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1. Instanz

Aktenzeichen S 3 R 1067/17
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2. Instanz

Aktenzeichen L 11 R 2169/20
Datum 24.05.2022

3. Instanz

Datum -

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
Reutlingen vom 02.06.2020 wird zurÃ¼ckgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten des Berufungsverfahrens sind nicht zu
erstatten.

Tatbestand

Die Beteiligten streiten Ã¼ber eine rÃ¼ckwirkende Befreiung des KlÃ¤gers von der
Rentenversicherungspflicht nach Â§ 231 Abs 4b Sechstes Buch Sozialgesetzbuch
(SGB VI) fÃ¼r die Zeit vom 01.10.2011 bis 17.03.2016 und in diesem
Zusammenhang insbesondere um die fristgerechte Antragstellung nach Â§ 231 Abs
4b Satz 6 SGB VI.

Der KlÃ¤ger ist Volljurist, zugelassener Rechtsanwalt und seit 13.05.2002 Mitglied
der Rechtsanwaltskammer T. Er war vom 01.03.2002 bis 30.09.2011 als
Rechtsanwalt bei der P AG WirtschaftsprÃ¼fungsgesellschaft, S, beschÃ¤ftigt und
war in dieser Zeit aufgrund eines Bescheides der Landesversicherungsanstalt fÃ¼r
Angestellte vom 30.07.2002 fÃ¼r die Zeit ab dem 13.05.2002 von der
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Rentenversicherungspflicht nach Â§ 6 Abs 1 Satz 1 Nr 1 SGB VI befreit. In der Zeit
vom 01.10.2011 bis 19.07.2016 war der KlÃ¤ger sodann bei den S1 GmbH
(Beigeladene zu 2) beschÃ¤ftigt.

Der KlÃ¤ger beantragte im Oktober 2011 bei der Beklagten die Befreiung von der
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung fÃ¼r die TÃ¤tigkeit bei
der Beigeladenen zu 2) gemÃ¤Ã� Â§ 6 Abs 1 Satz 1 Nr 1 SGB VI. Die Beklagte lehnte
den Antrag auf Weitergeltung der mit Bescheid vom 30.07.2002 und Wirkung ab
13.05.2002 ausgesprochenen Befreiung von der Versicherungspflicht fÃ¼r die
abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung bei der Beigeladenen zu 2) mit Bescheid vom
10.11.2011 ab, da es sich nicht um eine berufsspezifische (anwaltliche) TÃ¤tigkeit
handele. Der hiergegen erhobene Widerspruch wurde mit Widerspruchsbescheid
der Beklagten vom 04.06.2012 zurÃ¼ckgewiesen. Die hiergegen zum Sozialgericht
Reutlingen (SG) erhobene Klage war dort zunÃ¤chst unter dem Az S 6 R 1800/12
bzw S 10 R 1800/12 anhÃ¤ngig und wurde zunÃ¤chst unter dem Az S 10 R 2759/17
WA und schlieÃ�lich dem Az S 3 R 1648/19 fortgefÃ¼hrt. Mit Schriftsatz seines
BevollmÃ¤chtigten vom 13.04.2016 unterrichtete der KlÃ¤ger das SG (Eingang
15.04.2016), dass er einen Antrag auf Zulassung zum Syndikusanwalt gestellt habe.
Das SG nahm dieses Schreiben zu den Gerichtsakten und verfÃ¼gte
â��Weglegenâ�� des ruhenden Verfahrens. Das SG wies die Klage mit
Gerichtsbescheid vom 04.06.2020 ab. Die eingelegte Berufung war beim
Landessozialgericht (LSG) Baden-WÃ¼rttemberg unter dem Az L 11 R 2330/20
anhÃ¤ngig und wurde mit Schriftsatz vom 08.06.2021 fÃ¼r erledigt erklÃ¤rt.

Mit Beschluss der Rechtsanwaltskammer T vom 20.07.2016 wurde der KlÃ¤ger auf
seinen Antrag vom 17.03.2016, eingegangen dort am 18.03.2016, und nach
AnhÃ¶rung der Beklagten (vgl Schreiben der Rechtsanwaltskammer T vom
27.06.2016) als Syndikusrechtsanwalt nach Â§ 46a Bundesrechtsanwaltsordnung
zugelassen. Mit Bescheid vom 09.11.2016 (in der Fassung des Bescheides vom
29.11.2017) erteilte die Beklagte die Befreiung von der Versicherungspflicht
aufgrund der Zulassung zum Syndikusrechtsanwalt mit Wirkung zum 18.03.2016.

Der KlÃ¤ger beantragte die rÃ¼ckwirkende Befreiung von der
Rentenversicherungspflicht nach Â§Â 231 Abs 4b SGB VI bei der Beklagten mit
Wirkung zum 01.10.2011. Der vom KlÃ¤ger unterzeichnete Antrag vom 22.07.2016
ging Ã¼ber den Beigeladenen zu 1) (Eingang dort am 28.07.2016) am 01.08.2016
bei der Beklagten ein. Mit Schreiben seines ProzessbevollmÃ¤chtigten vom
28.07.2016 (Eingang bei der Beklagten am 01.08.2016) bat er zusÃ¤tzlich um
Entscheidung Ã¼ber den vorsorglich gestellten RÃ¼ckwirkungsantrag.

Mit Bescheid vom 18.01.2017 wurde der Antrag abgelehnt, da der KlÃ¤ger den
Antrag nicht innerhalb der gesetzlichen Ausschlussfrist bis zum 01.04.2016 gestellt
habe.

Die Beklagte wies den hiergegen erhobenen Widerspruch vom 06.02.2017 mit
Widerspruchsbescheid vom 04.04.2017 zurÃ¼ck. Der Antrag sei nicht fristgerecht
bis zum 01.04.2016 gestellt worden. Der am 22.07.2016 unterschriebene
Formantrag sei erst am 01.08.2016 bei der Beklagten eingegangen. Der in der
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WiderspruchsbegrÃ¼ndung erwÃ¤hnte Schriftsatz vom 17.03.2016, mit dem der
Antrag gestellt worden sei, liege der Beklagten nicht vor. Sofern dieser Schriftsatz
im Klageverfahren S 10 R 1800/12 gestellt worden sei, kÃ¶nne selbst bei
nachtrÃ¤glicher Ã�bersendung an die Beklagte der beim SG eingegangene Antrag
nicht mehr als fristwahrend gemÃ¤Ã� Â§ 16 Abs 2 Satz 2 Erstes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB I) angesehen werden.

Der KlÃ¤ger hat am 04.05.2017 Klage beim SG erhoben (S 3 R 1067/17). Er hat
geltend gemacht, dass die Voraussetzungen fÃ¼r eine rÃ¼ckwirkende Befreiung
vorliegen wÃ¼rden, da er rechtzeitig einen entsprechenden Befreiungsantrag
gestellt habe. SchlieÃ�lich wÃ¼rde der bereits im Jahr 2011 bei der Beklagten
gestellte Antrag auf Weitergeltung der Befreiung von der
Rentenversicherungspflicht denselben Streitgegenstand betreffen wie die im
vorliegenden Verfahren begehrte rÃ¼ckwirkende Befreiung ab dem 01.11.2011
nach Â§ 231 Abs 4b SGB VI. Es sei daher nicht erforderlich gewesen, vor dem
Stichtag des 01.04.2016 einen weiteren Befreiungsantrag zu stellen.

Die Beklagte hat entgegnet, dass die Befreiung als Syndikusrechtsanwalt nach Â§ 6
Abs 1 Satz 1 SGB VI ab dem 18.03.2016 mit der rÃ¼ckwirkenden Befreiung nach Â§
231 Abs 4b SGB VI sowie die Befreiung nach Â§ 6 Abs 1 Satz 1 Nr 1 SGB VI als
Syndikusanwalt nach der bis 31.12.2015 geltenden Rechtslage zwei
unterschiedliche Lebenssachverhalte betrÃ¤fen. Es lÃ¤gen daher zwei
unterschiedliche StreitgegenstÃ¤nde vor mit der Folge, dass die rÃ¼ckwirkende
Befreiung nach Â§Â 231 Abs 4b SGB VI unter anderem einen neuen fristgerechten
Antrag erfordere. Ein solcher Antrag sei nach Aktenlage erst am 01.08.2016 gestellt
worden.

Mit Beschluss vom 20.11.2017 hat das SG das Verfahren S 10 R 1067/17 und das
Verfahren S 10 R 2759/17 WA (vormals S 6 R 1800/12; spÃ¤ter S 3 R 1648/19)
Ã¼ber die Befreiung von der Versicherungspflicht nach Â§ 6 SGB VI im Zeitraum
vom 01.11.2011 bis 17.03.2016 unter dem Aktenzeichen S 10 R 1067/17
verbunden. Mit Beschluss vom 16.04.2018 hat das SG auf Antrag der Beteiligten
das Ruhen des Verfahrens angeordnet. Mit Schriftsatz vom 20.07.2018 hat die
Beklagte das Verfahren wieder angerufen. Mit Beschluss vom 08.07.2019 hat das
SG den Verbindungsbeschluss von Amts wegen aufgehoben.

Mit Gerichtsbescheid vom 02.06.2020 hat das SG die Klage abgewiesen. Der
KlÃ¤ger habe keinen Anspruch auf rÃ¼ckwirkende Befreiung von der
Rentenversicherungspflicht nach Â§ 231 Abs 4b SGB VI, da er den hierfÃ¼r
erforderlichen Antrag nicht rechtzeitig vor Ablauf der gesetzlichen Ausschlussfrist
am 01.04.2016 gestellt habe. Das SG hat auf die AusfÃ¼hrungen im angefochtenen
Widerspruchsbescheid Bezug genommen und darÃ¼ber hinaus ausgefÃ¼hrt, der
im Jahr 2011 gestellte Antrag auf Weitergeltung der mit Bescheid vom 30.07.2002
ausgesprochenen Befreiung von der Versicherungspflicht stelle keinen Antrag auf
rÃ¼ckwirkende Befreiung nach Â§ 231 Abs 4b SGB VI dar. Dies ergebe sich schon
daraus, dass der im Jahr 2011 gestellte Antrag auf Weitergeltung einer bereits
erteilten Befreiung gerichtet gewesen sei und nicht auf Erteilung einer neuen,
rÃ¼ckwirkenden Befreiung. Die MÃ¶glichkeit zur Stellung eines rÃ¼ckwirkenden
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Antrags nach Â§ 231 Abs 4b SGB VI habe erst mit der EinfÃ¼hrung dieser Regelung
zum 01.01.2016 bestanden. Die AntrÃ¤ge des KlÃ¤gers auf Weitergeltung der
Befreiung einerseits und auf rÃ¼ckwirkende Befreiung andererseits sowie die hierzu
ergangenen Bescheide betrÃ¤fen zwei unterschiedliche StreitgegenstÃ¤nde. Daher
sei ein fristgerechter Antrag nach Â§ 231 Abs 4b SGB VI nicht infolge einer etwaigen
Rechtswirkung aus Â§ 96 Sozialgerichtsgesetz (SGG) entbehrlich.

Gegen den seinem ProzessbevollmÃ¤chtigten am 09.06.2020 gegen
Empfangsbekenntnis zugestellten Gerichtsbescheid richtet sich die am 09.07.2020
beim LSG Baden-WÃ¼rttemberg eingelegte Berufung des KlÃ¤gers. Die Auffassung
des SG, dass er verpflichtet gewesen wÃ¤re, einen erneuten Befreiungsantrag fÃ¼r
die von ihm durchgÃ¤ngig ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit zu stellen, fÃ¼r die er
mittlerweile zur Syndikusanwaltschaft zugelassen sei, sei unzutreffend. Er macht
geltend, dass das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in seinen BeschlÃ¼ssen vom
19.07.2016 (1 BvR 2584/14) und 22.07.2016 (1 BvR 2534/14) die
Verfassungsbeschwerden gegen die Urteile des Bundessozialgerichts (BSG) vom
03.04.2014 nur deswegen nicht mehr zur Entscheidung angenommen habe, weil
der Gesetzgeber eingegriffen habe und das Rechtsschutzziel der
BeschwerdefÃ¼hrer, nÃ¤mlich die Befreiung von der Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung fÃ¼r die anwaltliche TÃ¤tigkeit zu erhalten, durch
die gesetzliche Neuregelung ermÃ¶glicht worden sei. Das BVerfG sei erkennbar von
einem einheitlichen Streitgegenstand ausgegangen, was sich insbesondere daraus
ergebe, dass das BVerfG fÃ¼r die rÃ¼ckwirkende Befreiung alleine auf die Tatsache
abgestellt habe, dass Mindest- oder PflichtbeitrÃ¤ge in das anwaltliche
Versorgungswerk geleistet worden seien. Das Gericht gehe also erkennbar davon
aus, dass es Ziel des Gesetzgebers gewesen sei, hier eine einheitliche
Versicherungsbiografie zu gewÃ¤hrleisten, wenn es sich noch um ein offenes
Verfahren handele. Das VerstÃ¤ndnis der Beklagten, dass es sich hier um zwei
StreitgegenstÃ¤nde handele, wie es jetzt das BSG im Hinblick auf Â§ 96 SGG
vertrete, sei fÃ¼r ihn â�� den KlÃ¤ger â�� im Hinblick auf die
verfassungsgerichtlichen Entscheidungen nicht nachvollziehbar. Es komme zu einer
rechtswidrigen Ungleichbehandlung. HÃ¤tte sein Arbeitgeber (Beigeladene zuÂ 2))
einfach die BeitrÃ¤ge an das Versorgungswerk abgefÃ¼hrt und nicht zur Beklagten
angemeldet, wÃ¤ren diese BeitrÃ¤ge aufgrund der VerÃ¶ffentlichung der
Deutschen Rentenversicherung vom 12.12.2014 sicher gewesen, wenn er â�� der
KlÃ¤ger â�� erst zum 01.01.2015 umgemeldet worden wÃ¤re. Er habe alle
notwendigen AntrÃ¤ge rechtzeitig gestellt. Selbst wenn man von zwei
StreitgegenstÃ¤nden ausgehe, sei die erfolgte Antragstellung beim Gericht
ausreichend. Beim SG sei der sicherheitshalber gestellte formlose Antrag bereits am
11.03.2016 eingegangen. Es werde bestritten, dass er erst am 12.04.2016 bei der
Beklagten eingegangen sein solle. Eine Laufzeit von einem Monat sei
ungewÃ¶hnlich und nicht nachvollziehbar. Der Rechtsgedanke des Â§ 91 SGG sei
anzuwenden. Diese Norm stelle klar, dass die Frist fÃ¼r die Erhebung einer Klage
auch dann als gewahrt gelte, wenn die Klageschrift innerhalb der Frist statt bei dem
zustÃ¤ndigen Gericht der Sozialgerichtsbarkeit bei einer anderen inlÃ¤ndischen
BehÃ¶rde oder bei einem VersicherungstrÃ¤ger eingegangen sei. Die Klageschrift
sei dann unverzÃ¼glich an das Sozialgericht weiterzuleiten. Ã�bertrage man diesen
Rechtsgedanken, der ein wesentlicher Rechtsgedanke zur Fristwahrung sei, sei
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Folgendes festzustellen: Es gebe ein offenes Verwaltungsverfahren in Bezug auf die
Befreiung von der Versicherungspflicht gemÃ¤Ã� Â§ 6 SGB VI. Aufgrund des
laufenden Gerichtsverfahrens sei das Verwaltungsverfahren noch nicht
rechtskrÃ¤ftig beendet gewesen. Er â�� der KlÃ¤ger â�� sei fÃ¼r die
streitgegenstÃ¤ndliche TÃ¤tigkeit als Syndikusrechtsanwalt zugelassen worden und
von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung ab Stellung
des Zulassungsantrags gemÃ¤Ã� Â§ 6a Abs 2 Nr 4 Bundesrechtsanwaltsordnung
(BRAO) fÃ¼r die Zukunft befreit worden. Der vorsorglich gestellte Befreiungsantrag
sei fristgerecht beim SG eingegangen und von diesem unverzÃ¼glich an die
Deutsche Rentenversicherung Bund als Beklagte weitergeleitet worden. Der KlÃ¤ger
habe davon ausgehen dÃ¼rfen, dass im laufenden Gerichtsverfahren diese
Information im Hinblick auf den Rechtsgedanken des Â§ 91 SGG ausreichend sei.
Ein Hinweis von der Beklagten, dass ein erneuter Antrag im laufenden
Verwaltungsverfahren notwendig sein solle, sei nicht erfolgt, obwohl dies der
Beklagten ohne weiteres mÃ¶glich gewesen wÃ¤re. Â§ 16 Abs 1 SGB I gelte nur
fÃ¼r den Fall, dass erstmals Leistungen bei einem RentenversicherungstrÃ¤ger
beantragt werden.

Der KlÃ¤ger beantragt (teilweise sinngemÃ¤Ã�),

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Reutlingen vom 02.06.2020 sowie den
Bescheid der Beklagten vom 18.01.2017 in der Fassung des Widerspruchsbescheids
vom 04.04.2017 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, ihn fÃ¼r die
TÃ¤tigkeit bei den S1 GmbH vom 01.11.2011 bis zum 17.03.2016 gemÃ¤Ã� Â§ 6
Abs 1 Satz 1 Nr 1 SGB VI evtl in Verbindung mit Â§ 231 Abs 4b SGB VI von der
Versicherungspflicht in der Rentenversicherung zu befreien.

Die Beklagte beantragt,

Â die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Der Annahme, dass ein nach alter Rechtslage gestellter Antrag auf Befreiung von
der Versicherungspflicht gemÃ¤Ã� Â§ 6 Abs 1 Satz 1 Nr 1 SGB VI bereits einen
Antrag auf rÃ¼ckwirkende Befreiung nach dem erst zum 01.01.2016 in Kraft
getretenen Â§ 231 Abs 4b SGB VI beinhalten solle, habe das BSG eine Absage erteilt
(Hinweis auf BSG 22.03.2018, B 5 RE 12/17 B und BSG 28.06.2018, B 5 RE 2/17 R).
Das BSG differenziere ausdrÃ¼cklich zwischen einer Befreiung mit dem Status als
Rechtsanwalt/Patentanwalt und einer Befreiung mit dem Status als
Syndikusrechtsanwalt/Syndikuspatentanwalt und messe den dazu erteilten
Bescheiden jeweils eine eigene Regelungswirkung zu. Es handele sich um
unterschiedliche StreitgegenstÃ¤nde. Andernfalls wÃ¤re die Antragsbezogenheit
nach Â§ 231 Abs 4b Satz 6 SGB VI entbehrlich gewesen, da es sich um Sachverhalte
gehandelt habe, bei denen regelmÃ¤Ã�ig in der Vergangenheit bereits nach der
alten Rechtslage BefreiungsantrÃ¤ge bei den RentenversicherungstrÃ¤gern gestellt
worden seien. Soweit die Rechtsansicht vertreten werde, das BVerfG sei in seinen
BeschlÃ¼ssen vom 19.07.2016 bzw vom 22.07.2016 (1 BvR 2584/14 und 1 BvR
2534/14) von einem einheitlichen Streitgegenstand ausgegangen, kÃ¶nnten sich
diese BeschlÃ¼sse schon wegen des Zeitpunkts ihres Erlasses nicht mit den BSG-
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Entscheidungen befassen. AuÃ�erdem betrÃ¤fen die verfassungsrechtlichen
ErwÃ¤gungen nicht den (hier strittigen) Â§ 96 SGG, sondern Â§ 231 Abs 4b SGB Vl.
Die Vorschrift des Â§Â 91 SGG fingiere lediglich die Einhaltung der Klagefrist bei
Eingang der Klage bei einer unzustÃ¤ndigen Stelle. FÃ¼r weitere AntrÃ¤ge
wÃ¤hrend des Verfahrens gelte Â§ 91 SGG nicht mehr. Warum Â§Â 16 Abs 1 SGB I
nur Anwendung finden solle, wenn â��erstmals Leistungen bei einem
RentenversicherungstrÃ¤ger beantragt werdenâ��, erschlieÃ�e sich gleichfalls
nicht. Eine solche EinschrÃ¤nkung gÃ¤ben weder Gesetz noch Rechtsprechung her.
Soweit der KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte darÃ¼ber hinaus ausfÃ¼hre, der Â§ 16 Abs 1
SGB I diene dem Schutz des Betroffenen vor dem Hintergrund der â��vielfach
undurchschaubaren behÃ¶rdlichen ZustÃ¤ndigkeitenâ��, sei angemerkt, dass der
KlÃ¤ger â�� im Ã�brigen selbst rechtskundig â�� durchgehend anwaltlich vertreten
gewesen sei. Dem KlÃ¤gervertreter wÃ¤re es ein Leichtes gewesen, einen
entsprechenden Antrag auf rÃ¼ckwirkende Befreiung â�� zumindest vorsorglich
â�� fristgerecht (auch) bei der Beklagten und nicht (nur) bei Gericht zu stellen.

Mit Beschluss vom 04.06.2021 hat der Senat das Ruhen des Verfahrens angeordnet.
Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 06.08.2021 das Verfahren wieder aufgerufen.

Mit Beschluss vom 01.10.2021 hat der Senat das Versorgungswerk fÃ¼r
RechtsanwÃ¤lte in B und die S1 GmbH zum Rechtsstreit beigeladen. Die
Beigeladenen haben keine AntrÃ¤ge gestellt.

Die Beklagte hat mit Schreiben vom 21.10.2021, die Beigeladene zu 1) unter dem
25.10.2021, der KlÃ¤ger mit Schriftsatz vom 09.11.2021 und die Beigeladene zu 2)
unter dem 02.12.2021 das EinverstÃ¤ndnis mit einer Entscheidung ohne
mÃ¼ndliche Verhandlung unter Mitwirkung der ehrenamtlichen Richter erklÃ¤rt.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der
Beteiligten wird auf die Verwaltungsakten der Beklagten sowie die erst- und
zweitinstanzlichen Gerichtsakten des hiesigen Verfahrens als auch des Verfahrens L
11 R 2330/20 Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde

Die Berufung hat keinen Erfolg.

Die Berufung, Ã¼ber die der Senat mit EinverstÃ¤ndnis der Beteiligten gemÃ¤Ã� Â§
124 Abs 2 SGG ohne mÃ¼ndliche Verhandlung unter Mitwirkung der
ehrenamtlichen Richter entscheidet, ist zulÃ¤ssig. Sie ist gemÃ¤Ã� Â§ 151 Abs 1
SGG form- und fristgerecht eingelegt worden und im Ã�brigen statthaft (Â§Â§ 143, 
144 AbsÂ 1 SGG).

Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist der Bescheid vom 18.01.2017 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 04.04.2017 (Â§ 95 SGG), mit dem die
Beklagte die Befreiung des KlÃ¤gers von Versicherungspflicht in der gesetzlichen
Rentenversicherung gemÃ¤Ã� Â§Â 231 Abs 4b Satz 1 SGB VI iVm Â§ 6 Abs 1 Satz 1
Nr 1 SGB VI abgelehnt hat. Diese Bescheide sind nicht bereits gemÃ¤Ã� Â§ 96 SGG
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Gegenstand des beim SG anhÃ¤ngig gewesen Verfahrens SÂ 3 R 1648/19 (vormals
S 2 R 1800/12 bzw S 10 R 1800/12 und S 10 R 2759/17 WA) und dem sich
anschlieÃ�enden Berufungsverfahren L 11 R 2330/20 geworden mit der Folge der
entgegenstehenden RechtshÃ¤ngigkeit (Â§Â§ 94 SGG, 17 AbsÂ 1 SatzÂ 2
Gerichtsverfassungsgesetz) bzw nach RÃ¼cknahme nunmehr Bestandskraft (Â§ 77
SGG).

Nach Klageerhebung wird ein neuer Verwaltungsakt nur dann Gegenstand des
Klageverfahrens, wenn er nach Erlass des Widerspruchsbescheides ergangen ist
und den angefochtenen Verwaltungsakt abÃ¤ndert oder ersetzt (Â§ 96 Abs 1 SGG).

Der Bescheid vom 18.01.2017 Ã¤nderte den dort streitigen Bescheid vom
10.11.2011 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 04.06.2012 weder ab
noch ersetzte er diesen. Eine Ã�nderung liegt vor, wenn der Verwaltungsakt
teilweise aufgehoben und durch eine Neuregelung ersetzt wird; Ersetzung ist
gegeben, wenn der neue Verwaltungsakt vollstÃ¤ndig an die Stelle des bisherigen
tritt (vgl B. Schmidt in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, 13. Auflage 2020,
Â§Â 96 Rn 4 ff mwN). AbÃ¤ndern oder ersetzen setzt dabei voraus, dass der
Regelungsgegenstand des neu einzubeziehenden Verwaltungsaktes mit dem des
frÃ¼heren identisch ist, was durch Vergleich der in beiden Verwaltungsakten
getroffenen VerfÃ¼gungssÃ¤tze festzustellen ist (BSG 28.06.2018, B 5 RE 2/17 R,
SozR 4-2600 Â§ 6 Nr 17, Rn 16). Ausweislich des Vergleichs der VerfÃ¼gungssÃ¤tze
der hier maÃ�geblichen Bescheide liegt aber keine IdentitÃ¤t der
RegelungsgegenstÃ¤nde vor. Mit Bescheid vom 10.11.2011 hat die Beklagte den
Antrag des KlÃ¤gers auf Weitergeltung der mit Bescheid vom 30.07.2002 und
Wirkung ab 13.05.2002 ausgesprochenen Befreiung von der Versicherungspflicht
fÃ¼r die abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung als Controller bei der Beigeladenen zu 2)
abgelehnt. Mit Bescheid vom 18.01.2017 hat die Beklagte hingegen den â��Antrag
vom 01.08.2018 auf rÃ¼ckwirkende Befreiung von der Rentenversicherungspflicht
nach Â§ 231 Abs 4b SGB VIâ�� abgelehnt. Beide Bescheide betreffen zwar die
Ablehnung der Befreiung des KlÃ¤gers von der Rentenversicherungspflicht fÃ¼r die
Zeit seit dem 10.11.2011 fÃ¼r die TÃ¤tigkeit bei der Beigeladenen zu 2). Allerdings
bezieht sich der erste Bescheid vom 10.11.2011 auf den Status des KlÃ¤gers als
Rechtsanwalt, der zweite Bescheid vom 18.01.2017 auf den Status als
Syndikusrechtsanwalt.

Die Auslegung eines Verwaltungsakts hat ausgehend von seinem VerfÃ¼gungssatz
und der Heranziehung des in Â§ 133 BÃ¼rgerliches Gesetzbuch (BGB)
ausgedrÃ¼ckten allgemeinen Rechtsgedankens zu erfolgen, dass es nicht auf den
Buchstaben, sondern auf den wirklichen Willen der BehÃ¶rde bzw des
VerwaltungstrÃ¤gers ankommt, soweit er im Bescheid greifbar seinen Niederschlag
gefunden hat. FÃ¼r die Ermittlung des erklÃ¤rten Willens sind dabei auch die
UmstÃ¤nde und Gesichtspunkte heranzuziehen, die zur Aufhellung des Inhalts der
VerfÃ¼gung beitragen kÃ¶nnen und die dem Beteiligten bekannt sind, wenn der
Verwaltungsakt sich erkennbar auf sie bezieht. MaÃ�stab der Auslegung ist insofern
der verstÃ¤ndige und ZusammenhÃ¤nge berÃ¼cksichtigende Beteiligte (BSG
20.03.2013, B 5 R 16/12 R, juris Rn 18; BSG 22.03.2018, B 5 RE 12/17 B, juris Rn
29).
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Hieran gemessen ist der Bescheid vom 10.11.2011 dahin zu verstehen, dass er die
Ablehnung der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht wegen
NichtausÃ¼bens einer anwaltlichen BeschÃ¤ftigung bei der Beigeladenen zu 2)
betrifft. Dies ergibt sich aus dem VerfÃ¼gungssatz, der die Ablehnung
ausdrÃ¼cklich auf die abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung bei der Beigeladenen zu 2)
bezieht, und der BegrÃ¼ndung, dass es sich hierbei um keine berufsspezifische
anwaltliche TÃ¤tigkeit handele. Der KlÃ¤ger bezog sich in dem zugrundeliegenden
Antrag zwar auf seine TÃ¤tigkeit als â��Syndikusanwaltâ��, beantragte jedoch
zugleich die Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen
Rentenversicherung nach Â§ 6 Abs 1 Satz 1 Nr 1 bzw Satz 5 SGB VI aufgrund seiner
gesetzlichen Pflichtmitgliedschaft in der berufsstÃ¤ndischen Kammer. Die
Beigeladene zu 2) hat seine TÃ¤tigkeit als Rechtsanwalt in ihrem Unternehmen auf
dem Antragsformular bestÃ¤tigt. Antrag und Bescheid beziehen sich mithin auf die
geltend gemachte BeschÃ¤ftigung des KlÃ¤gers als Rechtsanwalt bei der
Beigeladenen zu 2).

Der Bescheid vom 18.01.2017 bezieht sich hingegen auf den neu erworbenen
Status als Syndikusrechtsanwalt. Dies ergibt sich durch die Bezugnahme des
Bescheides auf den Antrag des KlÃ¤gers vom 01.08.2016, mit dem er unter Hinweis
auf die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt die rÃ¼ckwirkende Befreiung von der
Versicherungspflicht beantragt hat, und zum anderen durch den Verweis des
Bescheides auf Â§ 231 Abs 4b SGB VI, der sich auf die Befreiung von der
Rentenversicherungspflicht als Syndikusrechtsanwalt bezieht.

Eine IdentitÃ¤t der RegelungsgegenstÃ¤nde der Bescheide liegt aufgrund der
unterschiedlichen Statusbezogenheit nicht vor (siehe ausfÃ¼hrlich BSG 22.03.2018,
B 5 RE 12/17 B, juris Rn 24 ff; BSG 23.07.2019, B 5 RE 5/19 B, juris Rn 12 ff; BSG
04.08.2020, B 5 RE 4/20 B, juris Rn 9). Fehlt es an einer IdentitÃ¤t des
Regelungsgegenstandes, liegt aber auch keine Ã�nderung oder Ersetzung iSv Â§ 96
Abs 1 SGG vor. Vielmehr ist der Bescheid vom 18.01.2017 neben den Bescheid vom
10.11.2011 getreten und entfaltet seine eigene, statusbezogene Regelungswirkung.

Gegen den Bescheid vom 18.01.2017 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides
vom 04.04.2017 wendet sich der KlÃ¤ger zutreffend mit der kombinierten
Anfechtungs- und Verpflichtungsklage (Â§ 54 Abs 1 SGG; ferner BSG 23.09.2020, B
5 RE 3/19 R, BSGE 131, 31, juris Rn 10).

Die Berufung ist jedoch unbegrÃ¼ndet. Das SG hat die Klage zu Recht abgewiesen.
Der Bescheid der Beklagten vom 18.01.2017 in der Fassung des
Widerspruchsbescheides vom 04.04.2017 ist rechtmÃ¤Ã�ig. Der KlÃ¤ger hat keinen
Anspruch auf Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen
Rentenversicherung gemÃ¤Ã� Â§ 231 Abs 4b SÃ¤tze 1, 2 SGB VI fÃ¼r die Zeit vom
01.11.2011 bis 17.03.2016.

Eine Befreiung von der Versicherungspflicht als Syndikusrechtsanwalt oder
Syndikuspatentanwalt nach Â§ 6 Abs 1 Satz 1 Nr 1 SGB VI, die unter
BerÃ¼cksichtigung der BRAO oder der Patentanwaltsordnung (PAO) jeweils in der
ab dem 01.01.2016 geltenden Fassung erteilt wurde, wirkt gemÃ¤Ã� Â§ 231 Abs 4b
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Satz 1 SGB VI auf Antrag vom Beginn derjenigen BeschÃ¤ftigung an, fÃ¼r die die
Befreiung von der Versicherungspflicht erteilt wird. Sie wirkt auch vom Beginn
davor liegender BeschÃ¤ftigungen an, wenn wÃ¤hrend dieser BeschÃ¤ftigungen
eine Pflichtmitgliedschaft in einem berufsstÃ¤ndischen Versorgungswerk bestand
(Â§ 231 Abs 4b Satz 2 SGB VI). Der Antrag auf rÃ¼ckwirkende Befreiung kann nur
bis zum Ablauf des 01.04.2016 gestellt werden (Â§ 231 Abs 4b Satz 6 SGB VI).
Entsprechend der Rechtsnatur des Antrags als empfangsbedÃ¼rftiger
WillenserklÃ¤rung sind hinsichtlich des Zugangs ebenfalls die Regelungen des BGB,
insbesondere Â§ 130 BGB anwendbar. Der Antrag ist gestellt, wenn er in den
Machtbereich des SozialleistungstrÃ¤gers gelangt, sofern nicht ausnahmsweise die
Regelung in Â§ 16 Abs 2 Satz 2 SGB I zur Anwendung gelangt (BSG 26.01.2000, B
13 RJ 37/98 R, SozR 3-5910 Â§ 91a Nr 7; BSG 26.06.2001, B 2 U 31/00 R, juris Rn 19
f; BSG 22.06.2021, B 5 RE 9/21 B, juris Rn 15).

Der KlÃ¤ger hat den Antrag jedoch erst am 01.08.2016 bei der Beklagten gestellt.
Ein frÃ¼herer Eingang eines entsprechenden Antrags bei der Beklagten ist nicht
ersichtlich.

Ein Antrag beim SG ist nicht, insbesondere nicht vor dem 01.04.2016 erfolgt. Es
befindet sich weder in der erstinstanzlichen Akte zum hiesigen Verfahren noch zum
Verfahren S 3 R 1648/19 (vormals S 2 R 1800/12 bzw S 10 R 1800/12 und S 10 R
2759/17 WA) ein vom KlÃ¤ger im Widerspruchsschreiben erwÃ¤hnter Schriftsatz
vom 17.03.2016 und ebenso wenig ein in der BerufungsbegrÃ¼ndung erwÃ¤hnter
Schriftsatzeingang vom 11.03.2016. In den Akten des SG ist lediglich ein Schreiben
des ProzessbevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers vom 13.04.2016 (Eingang beim SG am
15.04.2016) enthalten, mit dem er das SG unterrichtete, dass â��der KlÃ¤ger einen
Antrag auf Zulassung zum Syndikusrechtsanwalt gestellt hatâ��. Weder enthÃ¤lt
dieses Schreiben einen Antrag auf rÃ¼ckwirkende Befreiung iSd Â§ 231 Abs 4b Satz
6 SGB VI noch ging dieser vor dem Ablauf des 01.04.2016 beim SG ein.

Aber selbst wenn vor dem 01.04.2016 ein Befreiungsantrag nach Â§ 231 Abs 4b
SGB VI beim SG eingegangen wÃ¤re, wÃ¤re dies unerheblich.Â 
Der KlÃ¤ger kann sich nicht mit Erfolg auf Â§ 16 Abs 2 Satz 2 SGB I berufen. Nach 
Â§ 16 Abs 1 Satz 1 SGB I sind AntrÃ¤ge auf Sozialleistungen beim zustÃ¤ndigen
SozialleistungstrÃ¤ger zu stellen. Sie werden auch von allen anderen
LeistungstrÃ¤gern, von allen Gemeinden und bei Personen, die sich im Ausland
aufhalten, auch von den amtlichen Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland
im Ausland entgegengenommen (Â§ 16 Abs 1 Satz 2 SGB I). AntrÃ¤ge, die bei
einem unzustÃ¤ndigen LeistungstrÃ¤ger, bei einer fÃ¼r die Sozialleistung nicht
zustÃ¤ndigen Gemeinde oder bei einer amtlichen Vertretung der Bundesrepublik
Deutschland im Ausland gestellt werden, sind unverzÃ¼glich an den zustÃ¤ndigen
LeistungstrÃ¤ger weiterzuleiten (Â§ 16 Abs 2 Satz 1 SGB I). Ist die Sozialleistung
von einem Antrag abhÃ¤ngig, gilt der Antrag als zu dem Zeitpunkt gestellt, in dem
er bei einer der in Satz 1 genannten Stellen eingegangen ist (Â§ 16 Abs 2 Satz 2
SGB I).

Â§ 16 Abs 2 Satz 2 SGB I soll den fÃ¼r die Betroffenen im gegliederten System
vielfach undurchschaubaren behÃ¶rdlichen ZustÃ¤ndigkeiten fÃ¼r die Erbringung
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von Sozialleistungen Rechnung tragen (BSG 22.06.2021, B 5 RE 9/21 B, juris Rn 15).
Eine vergleichbare Situation hinsichtlich des Antrags eines â�� zur qualifizierten
Rechtsberatung berufenen â�� Syndikusrechtsanwalts, der sich im Verfahren Ã¼ber
die RÃ¼ckwirkung seiner Befreiung von der Rentenversicherungspflicht durch einen
fachkundigen Rechtsanwalt vertreten lÃ¤sst, besteht hingegen nicht. DarÃ¼ber
hinaus stellt das SG auch keine Stelle iSv Â§ 16 Abs 1 SGB I dar, insbesondere
handelt es sich nicht um einen LeistungstrÃ¤ger im Sinn dieser Vorschrift. Die
SozialleistungstrÃ¤ger werden in Â§ 12 iVm Â§Â§ 18 bis 29 SGB I abschlieÃ�end
aufgefÃ¼hrt (Bayerisches LSG 17.03.2021, L 13 R 364/20, juris Rn 41; LSG Baden-
WÃ¼rttemberg 03.03.2021, L 5 R 1764/19, juris Rn 35).

Mit Schriftsatz vom 17.03.2018 hat der KlÃ¤ger zwar bei der Rechtsanwaltskammer
T die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt beantragt. Hiermit ist jedoch nicht
zugleich ein Befreiungsantrag verbunden. Sollte zugleich ausdrÃ¼cklich ein
Befreiungsantrag gestellt worden sein, den die Rechtsanwaltskammer nicht an die
Beklagte weitergeleitet hat, wÃ¤re dies jedoch ebenfalls aus den vorgenannten
GrÃ¼nden unerheblich. Die Rechtsanwaltskammer ist keine Stelle und
insbesondere kein LeistungstrÃ¤ger iSv Â§ 16 Abs 1 SGBÂ I.

Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand kommt nicht in Betracht. UnabhÃ¤ngig
davon, ob es sich um eine Ausschlussfrist handelt (so KassKomm/GÃ¼rtner, 114. EL
Mai 2021, SGB VI Â§ 231 Rn 19; LSG Nordrhein-Westfalen 27.01.2021, L 4 R 616/19,
juris Rn 29; aA wohl LSG Nordrhein-Westfalen 20.07.2021, L 2 R 97/20, juris Rn 31;
Bayerisches LSG 17.03.2021, L 13 R 364/20, juris Rn 44), in die keine
Wiedereinsetzung gewÃ¤hrt werden kann, liegen auch die Voraussetzungen fÃ¼r
eine Wiedereinsetzung nicht vor. Nach Â§ 27 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB
X) ist auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewÃ¤hren, wenn
jemand ohne Verschulden verhindert war, eine gesetzliche Frist einzuhalten. Der
KlÃ¤ger war jedoch nicht â��ohne Verschuldenâ�� verhindert. Er hat den Antrag
erst am 22.07.2016 unterzeichnet und anschlieÃ�end eingereicht (Eingang bei der
Beklagten am 01.08.2016). Es ist nicht erkennbar, dass es nicht mÃ¶glich gewesen
sein sollte, ihn rechtzeitig bei der Beklagten einzureichen. Dies wurde von ihm auch
nicht behauptet. Selbst wenn ein Schriftsatz vom 17.03.2016 mit einem
entsprechenden Antrag existiert, ist nicht ersichtlich, warum der KlÃ¤ger diesen
nicht unverzÃ¼glich in Richtung Beklagte versandt hat.

Auch im Wege des sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs kann die rechtzeitige
Antragstellung nicht fingiert werden. Der von der Rechtsprechung entwickelte
sozialrechtliche Herstellungsanspruch ist auf die Vornahme einer Amtshandlung zur
Herstellung des Zustandes gerichtet, der bestehen wÃ¼rde, wenn der
LeistungstrÃ¤ger die ihm aufgrund eines Gesetzes oder des konkreten
SozialrechtsverhÃ¤ltnisses gegenÃ¼ber dem Berechtigten obliegenden Haupt- oder
Nebenpflichten, insbesondere zur Auskunft und Beratung (Â§Â§ 14, 15 SGB I),
ordnungsgemÃ¤Ã� wahrgenommen hÃ¤tte (vgl Ã�ndÃ¼l in: Schlegel/Voelzke, juris-
PK-SGB I, 3. Auflage, Stand: 25.05.2021, Â§ 14 Rn 52). Eine Beratungspflicht
bestand jedoch nicht. Der KlÃ¤ger war sich bewusst, einen Antrag stellen zu
mÃ¼ssen. Dass vorliegend ein Antrag direkt bei der Beklagten bis zum Fristablauf
zu stellen war und ein Antrag gegenÃ¼ber dem Gericht oder der
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Rechtsanwaltskammer nicht ausreichend sein wÃ¼rde, ist nicht Gegenstand der
Beratungspflicht.

Eine entsprechende Anwendung des Rechtsgedankens des Â§ 91 SGG verhilft dem
KlÃ¤ger ebenfalls nicht zum Erfolg. GemÃ¤Ã� Â§ 91 SGG gilt die Frist fÃ¼r die
Erhebung einer Klage zum Sozialgericht auch dann als gewahrt, wenn die
Klageschrift innerhalb der Frist statt bei dem zustÃ¤ndigen Gericht der
Sozialgerichtsbarkeit bei einer anderen inlÃ¤ndischen BehÃ¶rde oder bei einem
VersicherungstrÃ¤ger oder bei einer deutschen KonsularbehÃ¶rde oder, soweit es
sich um die Versicherung von Seeleuten handelt, auch bei einem deutschen
Seemannsamt im Ausland eingegangen ist, wobei die Klageschrift unverzÃ¼glich an
das zustÃ¤ndige Gericht der Sozialgerichtsbarkeit abzugeben ist. Diese
Voraussetzungen liegen nicht vor. Auch eine (doppelt) analoge Anwendung kommt
nicht in Betracht. Wegen seines engen systematischen Bezugs zur Klageerhebung
gilt Â§Â 91 SGG ausdrÃ¼cklich nicht fÃ¼r AntrÃ¤ge im laufenden Klageverfahren
(Schmidt in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/ Schmidt, SGG, 13. Auflage 2020, Â§ 91
Rn 1). Einer (doppelt) analogen Anwendung stehen neben dem eindeutigen
Wortlaut auch Gesetzessystematik und Sinn und Zweck der Regelung entgegen. Die
Vorschrift dient allein dem Schutz rechtsunkundiger oder verfahrensrechtlich
ungewandter, mit der BehÃ¶rdenzustÃ¤ndigkeit wenig vertrauter KlÃ¤ger. Sie soll
aber nicht dem mit der Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten befassten
Anwalt planmÃ¤Ã�ig eine ihm â�� aus welchen GrÃ¼nden auch immer â��
vorteilhaft erscheinende Verfahrensweise ermÃ¶glichen (vgl BSG 20.04.1999, B 1
SF 1/98 B, SozR 3-1500 Â§ 91 Nr 1 S 3; BSG 25.04.2018, B 8 SO 23/16 R, SozR
4-1500 Â§ 91 Nr 1 Rn 18; BSG 22.06.2021, B 5 RE 9/21 B, juris Rn 16).

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision liegen nicht vor.

Erstellt am: 13.10.2023

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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